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45 Millionen Dollar zur Verschleierung den Sparern gestohlen! 
Die HSH Nord-Bank überwies an die US-Bank Goldman Sachs 45 Millionen Dollar. 

Warum geschah das? Die FAZ 22.09.09, S1, erklärt diesen Vorgang damit, daß sich die US-
Bank bei der HSH-Bank für den Fall versichert hat, daß, wenn Lehman Brothers in 
Zahlungsschwierigkeiten käme, Goldman Sachs den Versicherungsbetrag von der HSH-Bank 
bekäme. Ist das nicht höherer Wahnsinn, daß eine kleinere deutsche Bank für mögliche 
Zahlungsschwierigkeiten eines US-Bankriesen den Versicherer spielt? 

Wer sich als Nicht-Bankfachmann etwas mit den Machenschaften der Hochfinanz beschäftigt, 
der weiß, daß dort Transaktionen vorgenommen werden, für die jeder Privatmann, der nicht zu 
den erlesenen Zirkeln gehört, für Jahre ins Gefängnis wanderte. Also ist es — gelinde gesagt — 
grob fahrlässig, sich auf dieser Plattform auf ein Versicherungsgeschäft einzulassen. 

Aber es kommt noch schlimmer. Von Goldman Sachs wurde der Versicherungsfall erst drei 
Wochen später gemeldet, so daß seitens der HSH Bank keine Zahlungsverpflichtung mehr 
vorlag. Soll man glauben, daß der Termin zum Geltendmachen der Versicherungssumme bei 
Goldman Sachs wirklich verschlafen wurde? Viel eher ist zu vermuten, daß die Betrugsaktionen 
von Lehman Brothers erst abgewickelt werden mußten, damit bei dieser Bank wirklich 
Zahlungsunfähigkeit vorlag und der Versicherungsfall formal eintrat.  

Daß die Angelegenheit höchst unklar war, geht daraus hervor, daß die Rechtsabteilung der HSH 
Bank die Zahlung als „nicht notwendig“ erachtete. In der FAZ heißt es dazu: „Warum die HSH nach 
anfänglicher Weigerung dann doch die 45 Millionen Dollar zahlte, ist vorerst unklar.“  Und dann kommt eine 
Begründung: „Goldman Sachs soll angeblich gedroht haben, Berichte über eine bevorstehende Zahlungsunfähigkeit der 
HSH zu lancieren,“ was von Goldman Sachs natürlich dementiert wird. Man kann jedoch eine 
Drohung auch so geschickt aussprechen, daß der Bedrohte sie versteht, ohne den Nachweis dafür 
bringen zu können!  

Wie dem auch sei, wenn eine Zahlung von 45 Millionen Dollar erfolgt, zu der die HSH nach 
Ansicht ihrer Rechtsabteilung nicht verpflichtet war, dann muß dafür ein fragwürdiger Grund 
vorgelegen haben. Es gab sogar eine Stimme, die die nicht notwendige Zahlung auf folgende 
Weise rechtfertigen wollte, nämlich daß der Schaden für die Bank größer gewesen wäre, wenn 
Zahlungsunfähigkeit früher bekannt geworden wäre. Dann muß die HSH Bank zwischenzeitlich 
noch ganz lukrative Geschäfte gemacht haben, wenn wirtschaftlich sein soll, dafür 45 Millionen 
Dollar praktisch verschenkt zu haben.  

Das Merkwürdigste im wörtlichen Sinne von „merk würdig“ daran ist, daß das ganze unklare 
Geschehen wenige Tage vor der Wahl hochgespielt wird. Soll auch auf diese Weise — wie durch 
das al-Qaida-Drohvideo — die Linke gestärkt werden? Man beachte: Im Sowjetstaat und im 
Arbeiter- und Bauernstaat DDR gab es Ungleiche (Privilegierte) unter den Gleichen. Die kleine 
Minderheit, die wirklich Weltpolitik betreibt, und ihre auserwählten Werkzeuge werden auch in 
einer linksextremen Staatsform Privilegierte bleiben. Sie brauchen eine drastische 
„Linksverschiebung“ daher nicht zu fürchten. 

In welche Stellung ein steinewerfender Chaot doch gelangen kann 

Joschka Fischer schaffte es über die Koalition mit der damals deutlich stärkeren SPD als 
Vertreter der kleineren Partei „Die Grünen“ in die Regierung zu kommen und sogar das Amt des 
Außenministers zu erhalten. Als Rot-Grün den Karren in den Dreck gefahren hatte und als 
Auffangbecken für die Unzufriedenen bundesweit eine ganz „Linke“ entstehen konnte, da zog 
sich Fischer ganz geschickt erst einmal aus Deutschland zurück und spielte in den USA eine 
Rolle. Daher stammt wahrscheinlich auch seine Lobbyistenrolle für die „Nabucco-Pipeline, mit der 
künftig Erdgas von Zentralasien nach Europa transportiert werden soll,“ von der die FAZ vom 21.09.09, S. 
12 unter „Joschka Fischer wird BMW-Berater“ berichtet. Dazu heißt es dann: „Offenbar 
erhofft sich BMW von Fischer Denkanstöße, um das ökologische Bewußtsein der Mitarbeiter zu 
erhöhen.“  Üblicherweise denkt eine Firmenleitung hauptsächlich an die Wirtschaftlichkeit, und 
die wird geringer, wenn viel Umweltschutz betrieben werden muß. Die Behörden und 
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umweltbewußte Mitarbeiter sind es daher, die auf eine Umweltschutznotwendigkeit hinweisen. 
Hier soll nun Mitarbeitern ökologisches Bewußtsein vermittelt werden.   

Aber Fischers Geist wird auch von RWE geschätzt. Dazu wird mitgeteilt: „Einer Meldung der 
,Bild am Sonntag’ zufolge sind sowohl der Energiekonzern REW als auch BMW Kunden von Fischers neu 
gegründeter Beratungsfirma ,Joschka Fischer & Co’ ...“  Worin kann die Beratung solch gewaltiger 
Konzerne bestehen? Wirtschaftsfachleute sollten diese Firmen genügend haben. Da ist vielmehr 
zu vermuten, daß es sich mehr um eine politische Beratung mit vielen „Hintergrundkenntnissen“ 
handeln wird. Dabei kann es auch zu „Anweisungen“ kommen, die für den Betrieb genauso 
wenig förderlich sind wie die Zahlung der HSH Bank an Goldman Sachs (siehe Seite 1) 

Ernst Nopitsch, Rathausplatz 11, 67227. Frankenthal 

An die Rheinpfalz, Leserbriefredaktion 

Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen 
Zu: „Zeitzeugen erzählen Geschichte“, Die ARD-Dokumentation „Der Überfall zeigt das 

Schicksal der Zivilbevölkerung in Polen bei Kriegsbeginn 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die ARD-Dokumentation „Der Überfall“ zeigt schon in dieser Sprachregelung der 
Siegerpropaganda, daß es hier nicht um wahrheitsgemäße Geschichte, sondern um antideutsche 
Propaganda geht. 

Der am 1. September 1939 begonnene Polenfeldzug war kein „Überfall“ auf ein friedliches Land, 
sondern er wurde eindeutig von der polnischen Führung provoziert, wie klar aus deren aggressiven 
Aussprüchen hervorgeht: „Polen will den Krieg“ usw.. Abgesehen von zahlreichen 
Grenzverletzungen, Mißhandlungen und Morden an Volksdeutschen wurde bereits am 24.8.39 
Generalmobilmachung angeordnet und am 29.8.39 öffentlich bekanntgemacht, was als 
Kriegserklärung zu gelten hatte. 

Außerdem ist es unwahr — dafür bin ich Zeitzeuge —, daß das deutsche Volk sich durch 
Reden Hitlers hätte zu Gewaltbereitschaft aufhetzen lassen. Wir alle haben bs zum letzten 
Augusttag auf eine friedliche Lösung des Konfliks gehofft. Ich kannte niemand, der Krieg wollte!! 

Die Bombardierung des grenznahen Ortes Wielun galt keinesfalls der Zivilbevölkerung, 
sondern dem dort vermuteten Militär.  

Es ist typisch für solche geschichtsklitternde Autoren und Regisseure wie Knut Weinrich, den 
Polenfeldzug zu einem „Vernichtungskrieg gegen die polnische Zivilbevölkerung“ zu machen. So 
etwas könnte man wohl zu den Flächenbombardements der Angloamerikaner sagen, die 
erklärtermaßen der deutschen Zivilbevölkerung galten, aber nicht zu militärischen Maßnahmen, 
bei denen auch bedauerlicherweise Zivilisten betroffen wurden. Wegen der Bombardierung von 
Wielun gibt es genug Stellungnahmen deutscher Wehrmachtoffiziere und des französischen 
Militärattaches in Warschau, die Weinrich nur hätte zur Kenntnis nehmen müssen! 

Dieser dem antideutschen Zeitgeist zum Opfer gebrachten haltlosen Behauptung des 
Vernichtungskrieges steht u.a. die Tatsache entgegen, daß die kriegsgefangenen Polen sehr gut 
behandelt wurden. In den Gefangenenlagern wurden bekanntlich Lageruniversitäten eingerichtet. 
Ich bin Zeitzeuge dafür, daß im hiesigen Kriegsgefangenenlager untergebrachte polnische 
Kriegsgefangene für Besorgungen frei in der Stadt herumlaufen konnten. Sie wurden in den 
Geschäften freundlich bedient.  

Bezeichnend für die Tendenz der Sendung ist auch die offenbar stiefmütterliche Behandlung 
des Bromberger Blutsonntags am 3. September 1939. Ebenso bezeichnend ist es, daß es ein 
deutscher Historiker nicht wagt, die Ursache für diese Mordtaten zu nennen: Abgrundtiefer Haß 
der polnischen Bevölkerung, der dazu führte, daß nach Kriegsbeginn Tausende von 
Volksdeutschen ermordet wurden! Im ganzen wurden 5000 bis 6000 Volksdeutsche zwischen 
dem 3. Und 7. September ermordet (nach A. Schickel und Janusz Piekelkiewicz), nicht nur die 
hier zugegebenen 300 in Bromberg! 
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Mit meiner Stellungnahme wende ich mich ausschließlich gegen offensichtliche 
Geschichtsfälschungen zu Lasten unseres Volkes. Das muß ich betonen, da es üblich ist, alle 
Richtigstellungen als Beschönigungsversuche für den Nationalsozialismus hinzustellen! 

Mit freundlichen Grüßen 

P.S.: Wenn Sie diesen Leserbrief auch nach meiner allgemeinen Erfahrung nicht veröffentlichen werden, möchte ich 
Sie bitten, ihn wenigstens in Kopie an die ARD-Fernsehanstalt weiterzuleiten. 

Ernst Nopitsch ... An die RHEINPFALZ ...  14.9.2009 

Herrn Chefredakteur Michael Garthe persönlich 

Sehr geehrter Herr Garthe! 

Ich habe am 3.9.09 einen Leserbrief zu dem Bericht von Gabriele Lesser über “Eine Frage der 
Verantwortung“ in der Ausgabe vom 2.9.09 bei der Leserbriefredaktion eingereicht, der nicht 
veröffentlicht wurde. 

Obwohl auch kein anderer Leserbrief zu dem gleichen Thema erschien, kann ich mir nicht 
vorstellen, daß Sie nicht auch von anderer Seite Briefe zu dem bedeutenden Gedenken an den 1. 
September 1939 erhalten haben. Ich muß vielmehr schließen, daß kritische Reaktionen aus dem 
Leserkreis hierzu unerwünscht waren. Unerwünschtes durfte in der NS-Zeit nicht veröffentlicht 
werden, sondern nur dem System Genehmes. Niemand konnte damals behaupten, daß dies 
Meinungsfreiheit sei.  

Wenn Ihre Zeitung Leserbriefe dahingehend zensiert, daß Unerwünschtes nicht oder nur sehr 
eingeschränkt veröffentlicht wird, ist dies auch keine Meinungsfreiheit. 

Mir ist es sogar passiert, daß einer meiner zahlreichen sämtlich unveröffentlichten Leserbriefe 
vom 31.8.09 von Ihrer Chefredaktion kommentarlos zurückgeschickt wurde, nachdem ich unter 
Portobeifügung darum gebeten hatte, ihn im Falle der Nichtveröffentlichung an einen anderen 
Leser, dessen Brief ich damit kritisiert hatte, weiterzuleiten. Das war nicht gerade höflich!  Mit 
freundlichen Grüßen 

Falsche Einordnung des Verbrechens von Ansbach 

Die Bluttat eines 18jährigen Oberschülers in Ansbach wird vielfach „Amoklauf“ genannt. 
Nach dem Duden bedeutet „Amoklauf“: „In einem Anfall von Geistesgestörtheit mit einer Waffe 
umherlaufen und blindwütig töten.“  

Nun meldet die DLZ vom 18.09.09 in Balkenüberschrift „Amoklauf war genau geplant“. 
Ein Anfall von Geistesgestörtheit ist mit genauer Planung nicht vereinbar, denn zu letzterer 
benötigt man seinen ungestörten Geist. Warum ist diese Unterscheidung wichtig? Einen „Anfall 
von Geistesgestörtheit“ überfällt einen psychisch labilen Menschen. Eine Mitschuld an den 
Folgen kann man dem Menschen nur deshalb geben, weil ihm — wie jedem Menschen — die 
freie Entscheidung gegeben war, sich nicht in kleinliche Haßgedanken gegen Mitmenschen zu 
verstricken. Versäumt er diesen Seelenwandel, so steigt die Wahrscheinlichkeit, daß einmal die 
„Sicherung durchbrennen“ könnte. 

Plant ein Mensch dagegen ein Verbrechen, dann ist er sich der Folgen bewußt, ja er will aus 
irgendwelchen Rachegefühlen diese Folgen, also daß Menschen sterben oder schwer verwundet 
werden. Solches Handeln ist dann viel schwerer zu werten. 

Die einzige Ähnlichkeit mit einem Amoklauf besteht darin, daß das Schießen nicht auf eine 
bestimmte Person gerichtet ist. Aber selbst diese Ähnlichkeit liegt nur teilweise vor, denn bei dem 
„Amoklauf“ in Winnenden war die Wahllosigkeit sogar noch weiter eingeschränkt, denn der 
Täter ermordete vorzugsweise weibliche Geschöpfe. 

Bei geplanten Taten ist immer klar von Mordvorsatz zu sprechen! 

Wann wird endlich der Kampf gegen „Linksextreme“ ausgerufen? 

Bitte beachten Sie, verehrte Leser, die Überschrift genau: Es heißt „Linksextreme“ und nicht 
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„Linke“. Im sogar staatlich finanzierten Kampf gegen angebliche oder tatsächliche Neonazis wird 
diese Unterscheidung in bezug auf „Rechte“ nicht getroffen. Da wird in grundgesetzwidriger 
Weise „Rechts“ mit „rechtsextrem“ gleichgesetzt. Man kann sogar die Tendenz feststellen, daß 
häufig nur noch zum „Kampf gegen Rechts“ aufgerufen wird. Das Weglassen von „extrem“ ist 
dabei keine Nachlässigkeit, sondern kann geschehen, weil die Dauerfehlbeeinflussung viele 
Bürger so weit verwirrt hat, daß jede nationale Haltung bereits als „rechtsextrem“ gilt. 

Und welchem Zwecke dient diese Unterschiedsverwischung? Wenn „Rechte“ etwas Richtiges 
sagen — und das ist meist etwas Unangenehmes für die Herrschenden —, dann braucht man 
natürlich Bundesgenossen gegen die Kritiker. Den „Helfern“ gesteht man dann die Freiheit zu, 
sich nicht um die grundgesetzlich verankerten Rechte auf Meinungsfreiheit zu kümmern. Denen 
kommt man sogar mit Verständnis entgegen, wenn sie brutale Gewalttaten begehen, selbst dann 
noch, wenn die Rechtsbrecher die Polizei angreifen.  

Wer diesen Mißstand in Anti-Rechts-Hysterie hinnehmen will, der muß sich aber fragen 
lassen, wie er denn die Gewalttaten der „Autonomen“ ohne „Nazi-Anlaß“ werten und 
verständlich machen will, die es auch vielfach gegeben hat. Erinnert sei an ein Beispiel aus einer 
bereits etwas entfernteren Vergangenheit. Am 07.08.1995, Seite 1 lautete eine Überschrift in der 
FAZ „Punker terrorisieren drei Tage lang Hannover — Nie dagewesene Brutalität bei 
,Chaos-Tagen’“. Da gab es keine Rechten oder Rechtsextremen als Vorwand für Randale und 
Gewalttat.  

Aus Göttingen wurde — ebenfalls in den 1990er Jahren — sogar berichtet, daß der „Schwarze 
Block“ die Polizei aufforderte, von der Aufmarschszene fernzubleiben, andernfalls würde die 
Gewalt eskalieren. Und die Polizei gehorchte, und tatsächlich blieb das Randalieren in Grenzen. 
Nun könnte mancher sagen: Das war doch gut so! Bei solcher Einstellung müßten das 
Rechtsbewußtsein und der Weitblick sehr gering sein. Was sind das für Verhältnisse, wenn von 
Randgruppen der Staatsgewalt Verhaltensvorschriften gegeben werden können und diese befolgt 
werden? Ist das nicht eine Kapitulation der Staatsgewalt vor Rechtsbrechern? Und daß „Erfolge“ 
mit solcher Anmaßung die Chaoten nur dreister machen, liegt auf der Hand. Zum Beweis 
brauchen wir nur die Krawalle im Rahmen des Schanzenfestes in Hamburg anzuschauen. Dort 
gab es gemäß der DLZ-Meldung vom 14.09.09, S. 4, „Hamburger Krawall-Wochenende“ 
ganz kürzlich wieder Randale von linksextremistischer Seite. Diesmal allerdings wieder unter dem 
Vorwand der NPD-Bekämpfung. Aber daß die NPD-Bekämpfung nur der willkommene Anlaß 
war, um die öffentliche Ordnung durch gewalttätige Krawalle zu untergraben, das zeigte eine 
„nächtliche Attacke auf die (Polizei)wache“. Dabei zerstörten die Angreifer „sechs Fenster und warfen 
Böller in das Gebäude“. Gibt es jemanden, der auch das erklären und rechtfertigen will, z.B. das sei 
ein Racheakt dafür, daß die Polizei pflichtgemäß Teilnehmer der NPD-Kundgebung geschützt 
hatte? Solche Gedanken können nur aufkommen, wenn der hohe Begriff „Freiheit“ zum Recht, 
eigene unvollkommene Wünsche zu erfüllen, herabgezogen wird.    

Nun gab es im Hamburger Schanzenviertel am 04.07.09 auch bereits ein Straßenfest mit 
starken Krawallen von linksextremistischer Seite, wie in den 8.00- und 9.00-Uhr-Nachrichten 
vom NDR III am 05.07.09 gemeldet wurde. Etwa 1000 Personen waren an den Gewalttaten 
beteiligt. Wie üblich wurden Autos (darunter auch ein Polizeiauto) und Container angezündet, 
Brandsätze geschleudert und Polizisten mit Steinen und Flaschen beworfen. Bei der Chaoten-
Randale wurden 27 Polizisten verletzt. Etwa 60 Personen wurden festgenommen. Ein Sprecher 
der Polizei erklärte, daß das Gewaltpotential deutlich höher gewesen sei, als in den vergangenen 
Jahren. Hier konnte man keine NPD-Kundgebung zum Vorwand nehmen, denn es gab keine. 
Also zeigte sich klar der Wille, in verbrecherischer Weise Unruhe zu stiften. 

Ganz abgesehen von der Tatsache, daß die extremen Vertreter von Ideologien, die die Beseitigung 
der Völker zum Ziel haben, zahlenmäßig weit größeres Morden veranstalteten als die nationalistischer 
Ideologien, ist festzustellen, daß alle anständigen Menschen, ob „Rechts, Mitte oder Links“ darüber 
einig sind, daß Gewalttat verabscheut wird, und zwar um so mehr, je mehr sie zu Landfriedensbruch-
Exzessen ausartet. Für diese Exzesse gibt es keine Entschuldigung oder gar Rechtfertigung, und die zu 
bekämpfen bzw. zu unterbinden hat die Staatsmacht die Pflicht.  
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Diese Pflicht besteht unabhängig davon, ob die öffentliche Meinung von Linksideologen 
verunsichert ist, die behaupten, daß die Gewaltmaßnahmen „notwendig“ sind, um unsere 
freiheitliche Demokratie zu schützen.  

Hat der Staat dieser Verunsicherung nicht entgegengewirkt, sondern haben manche Politiker 
zu dieser Verunsicherung beigetragen, dann ist die Staatsgewalt allerdings auf die Mithilfe der 
Bevölkerung angewiesen, und sie muß daher die Bevölkerung zum „Kampf gegen linksextreme 
Gewalt“ aufrufen, wenn sie Chaos und Staatszerstörung verhindern will.  

Wenn die Staatsführung diesen Aufruf nicht erläßt, dann zeigt sie, daß sie die Linksextremen 
als „Dreckarbeiter“ braucht. 

Die falsche Geisteshaltung insbesondere bei der SPD kommt im NDR-3-Online-Beitrag vom 
07.09.2009, 07:25 zum Ausdruck. Dort wird berichtet, daß „fast alle Ermittlungsverfahren gegen 
Demonstranten mittlerweile eingestellt worden“ sind. Begründung: „..., weil zumeist die Täter nicht ermittelt 
werden konnten.“ 

Dann aber heißt es: „Neun Verfahren gegen Polizeibeamte laufen noch. ...“ Die meisten Anzeigen 
betreffen den Polizeieinsatz im Szenelokal "Jolly Roger“ in St. Pauli. „Polizisten sollen die Gäste mit 
Tränengas und Schlagstöcken attackiert haben, ... die nach eigenen Angaben unbeteiligt waren.“ Wer sich als 
Nicht-Gewalttäter bei Krawallen in einem „Szenenlokal“ zwischen Gewalttätern aufhält, die die 
Polizei angegriffen haben und sich weiter gegen die Festnahme durch Fortsetzung von 
Gewalthandlungen wehrt, der darf sich nicht beklagen, wenn er von den notwendigen 
Maßnahmen der Polizei in Mitleidenschaft gezogen wird. Sonst könnten Sympathisanten der 
Gewalttäter für diese eine Art Schutzschild bilden, weil die Polizei auf die Gegenwehr der 
Gewalttäter dann nicht antworten darf.  

Der SPD ging es bei ihrer Anfrage zu dem Thema hauptsächlich darum zu wissen, ob das 
Verhalten der Polizei als „Übergriffe“ gewertet werde oder nicht, weil die Gewalttäter die 
Möglichkeit bekommen müßten, ihr Verhalten bei der nächsten Gelegenheit (der oben 
erwähnten NPD-Kundgebung) darauf einzustellen. Solche Fürsorge zeugt von Polithaß und 
Sympathisantentum! 

Elke und Dr. Gundolf Fuchs, Telsekamp 11, 25770 Hemmingstedt, d. 20.09.2009  

Mißbrauch von Schillers „Maria Stuart“ 
Wenn man von einer unwürdigen Inszenierung des Werkes eines echten Kulturschöpfers hört, 

ist man geneigt, von einer Verunglimpfung zu sprechen. Aber damit tut man den Verhunzern viel 
zuviel Ehre an. Schiller steht so hoch erhaben über Schmierfinken, daß diese ihn nicht 
verunglimpfen, sondern nur mißbrauchen können. Von einem solchen Mißbrauch berichtet die 
FAZ vom 19.09.09, S. 31, unter „Schillers Ratten“, und zwar handelt es sich um eine unwürdige 
Inszenierung von „Maria Stuart“ in der Schweiz. Die Zweitüberschrift lautet „Abwässrig: 
Zürcher ,Maria Stuart’“. Da stutzt man sofort. Uns ist nicht bekannt, daß irgendein 
Literaturhistoriker in irgendeinem Schillerschen Drama eine Beziehung zu „Abwässern“ 
gefunden habe.  

Wie kommt also ein Regisseur dazu, „merkwürdige Wesen in Krinolinenröcken, Puffwämsern und 
Halskrausen ... auf einmal Kanalratten spielen“ zu lassen? Dazu sind auf der Bühne „riesige Rohre und 
Pumpwerke (Abwasserwirtschaft?) unterweltmächtig installiert.“  

Die Schauspieler sind offensichtlich angehalten, verzerrt zu sprechen, denn die Elisabeth, die 
hier „Lissi“ genannt wird, gerät „in unglaublich schlechte Lispelbrüll-Laune. Shrewsbury wird „grinsend“, 
Mortimer „stotternd“ und Leicester „sich erbrechend“ vor- und dargestellt.   

Und in diese widerliche Umgebung will der Regisseur Schillers von Idealismus getragenen 
Worte herabzerren. Als Zusammenfassung heißt es: „Sonst rasen alle brav, aber sinnlos durch die Verse 
Schillers, der hier ziemlich in die Röhre guckt.“   

Solche Inszenierung dient dem Zweck, einer im Schulunterricht weitestgehend von Schiller 
abgeschnittenen Jugend ein Zerrbild von Schiller zu zeigen. 

Wenn Menschen in so abartigem Milieu wühlen wollen, dann müssen sie ihren Kopf ein 
wenig anstrengen und sich selbst ein Geschehen ausdenken, was gar nicht so schwer sein dürfte, 
denn dafür braucht man nur etwas Intellekt, aber kein Herz und keine Seele. Die Veränderer 
sollen ihre Finger aber von großen Kulturschöpfern lassen und ihre perverse Gedankenwelt nicht 
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mit deren Werken in Verbindung bringen! 
Elke und Dr. Gundolf Fuchs, Telsekamp 11, 25770 Hemmingstedt, d. 20.09.2009  

 

Die „sanfte“ Behandlung von RAF-Terroristen 
In den vergangenen Jahren wurden etliche RAF-Terroristen, die vor über 25 Jahren Morde an 

verschiedenen hochgestellten Persönlichkeiten verübten, aus der Haft entlassen. Unter anderem 
wurde die Haupttatverdächtige des Mordes an dem ehemaligen Generalbundesanwalt Siegfried 
Buback, Verena Becker, 12 Jahre nach dem Mord von dem ehemaligen Bundespräsidenten 
Richard von Weizsäcker begnadigt und aus der Haft entlassen. 1977 wurde der Mord an Buback 
und seinen zwei Begleitern verübt. Wegen des Mordes an Buback war Verena Becker allerdings 
nicht in Haft, weil die Verschleierung durch gewisse Kreise vielleicht von Anfang an geplant war, 
sondern wegen einer kurze Zeit später erfolgten Schießerei, bei dem ein Polizist und ihr 
Komplize schwer verletzt wurden (s. unten). Obwohl der Hauptverdacht nach Zeugenaussagen 
bei dem Mord an Buback auf Becker fiel, wurde nie gegen sie ermittelt. Der Sohn von Buback, 
Prof. Michael Buback, gab sich mit den durchgeführten Ermittlungen nie zufrieden und verlangte 
stets eine Klärung. Wie „Zeit Oneline“ vom 20.08.09 berichtete, beklagte Buback in der 
Vergangenheit, daß „einschlägigen Hinweisen nicht nachgegangen wurde“.  

Becker war kein unbeschriebenes Blatt. Wegen Beteiligung an einem Bombenanschlag im Jahre 
1972 auf einen britischen Yachtclub, bei dem ein Bootsmann starb, wurde sie 1974 zu einer 6jährigen 
Jugendstrafe1 verurteilt. Doch am 27.02.1975 wurde sie mit vier weiteren Personen in den Jemen 
ausgeflogen. Sie brauchte demnach nicht einmal die milde Strafe abzusitzen, obwohl es sich bei der 
Tat um einen Mord handelte, denn sie wurde im Zuge einer fragwürdigen Entführung des 
Vorsitzenden der Westberliner CDU, Peter Lorenz, die am gleichen Tag erfolgt war, von den 
Entführern freigepreßt.   

Schon am 7. April 1977 bei der Ermordung von Generalbundesanwalt Siegfried Buback und 
seinen beiden Begleitern war Becker bereits wieder in Deutschland. Am 3. Mai 1977 wird Becker 
zusammen mit einem weiteren RAF-Mitglied, Sonnenberg, in Singen festgenommen. Bei der 
Festnahme kommt es zu der erwähnten Schießerei, wobei ein Polizist und der Komplize Beckers 
schwer verletzt werden. Bei der Festnahme wird die Waffe, mit der Buback ermordet wurde, bei 
Becker gefunden und sichergestellt. Am 28.11.1977 beginnt der Prozeß gegen Becker, und einen 
Monat später wird sie wegen der Schießerei zu lebenslanger Haft verurteilt. (Wikipedia) Wegen des 
Mordes an Buback wurde nie gegen Becker ernittelt, obwohl die Tatwaffe in Singen bei ihr gefunden 
wurde. 

12 Jahre später wird sie, wie es in einer Pressemitteilung heißt, unbemerkt von der 
Öffentlichkeit aus der Haft entlassen und bekommt eine neue Identität. Am Tag der Entlassung 
wird der Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, ermordet. Zufall?  

Seit längerer Zeit „interessieren“ sich plötzlich Justizstellen für Becker. Dabei fallen einige 
Merkwürdigkeiten auf. In der DLZ vom 31.08.09 erschien auf Seite 2 ein Beitrag mit dem Titel „RAF: 
Verfassungsschutz soll Akten öffnen“. Es heißt: „Nach der Festnahme der Ex-Terroristin Verena Becker 
wird die Freigabe bislang gesperrter Geheimdienstakten zum Mordanschlag auf Generalbundesanwalt Siegfried Buback 
vor 32 Jahren gefordert. ... Bubacks Sohn Michael sowie Politiker von Union und FDP erhoffen sich Hinweise von den 
unter Verschluß gehaltenen Akten des Verfassungsschutzes“. Schäuble lehnt die Aufhebung ab.  

Die FAZ veröffentlichte am 03.09.09 auf Seite 5 einen Artikel mit der brisanten Überschrift 
“Verena Becker erhielt Geld — Bericht: Frühere Terroristin vom Verfassungsschutz bezahlt“. 
In dem Bericht heißt es u.a.: „Nach nicht nachprüfbarer Darstellung der ,Bild’-Zeitung hat Frau Becker 
,mehr als 100 000 Mark’ für ihre Auskünfte erhalten“.  

Am 09.09.2009 berichtet die FAZ auf Seite 1: „Sperrvermerk auf Becker-Akte bleibt 
bestehen“. Nach diesem Beitrag entschied Schäuble zwar, „der Generalbundesanwaltschaft die 
erbetenen Akten zu übersenden und diese alle für das Ermittlungsverfahren relevanten Unterlagen des 
Bundesamtes für Verfassungsschutz einsehen zu lassen. Die abgegebene Sperrerklärung bleibe aber bestehen.“  
Und das bedeutet: „Diese dürften aber vor Gericht nicht verwertet werden“.  Wozu werden Akten 
                                                
1 Verena Becker wurde 1952 in Berlin geboren, war zu der Tatzeit also nicht mehr jugendlich, 
sondern erwachsen und wird zu einer Jugendstrafe verurteilt!? 
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angelegt, wenn sie nicht zur Rechtsfindung und ggf. zur Verurteilung benutzt werden dürfen? 
Warum werden die Akten überhaupt weiter unter Verschluß gehalten? Begründet wird das von 

Schäuble mit der Sicherheit der Geheimdienste. Doch das ist überhaupt kein Argument. Es besteht 
vielmehr der dringende Verdacht, daß höchste Staatsstellen um den Mord wußten, ihn vielleicht sogar 
billigten. Es ist ja bekannt, daß nicht-willfährige Amtsträger, wenn andere Mittel nicht helfen, 
kaltblütig ermordet werden.  

In der „Welt am Sonntag“ vom 30.08.09 nimmt Alan Posener in dem Leitartikel „In Sachen 
RAF gibt es noch Aufklärungsbedarf“ die Angelegenheit aufs Korn. Für Posener „erscheint“ es 
„rätselhaft“, daß Becker „nie wegen einer Beteiligung am Mord an Generalbundesanwalt Buback angeklagt 
wurde“. Er stellt fest, daß die „ebenfalls verstörende Vermutung im Raum“ steht, daß der 
„Verfassungsschutz womöglich, um seine Informantin zu schützen, nicht alle Informationen über den Buback-
Mord der Justiz zur Verfügung stellt“. Wahrscheinlich liegt Posener mit seinen Vermutungen gar 
nicht so falsch.  

Merkwürdig war auch, daß drei Mitglieder der RAF-Bande im Hochsicherheitsgefängnis 
Stammheim in einer Nacht „starben“ und ein weiteres Mitglied lebensgefährlich verletzt wurde. 
Als Todesursache wurde Selbstmord angegeben. Seltsam, seltsam, daß drei Personen in der 
gleichen Nacht ihrem Leben ein Ende setzen und eine vierte Person eine schwerste 
Körperverletzung überlebte. Für einen Freitod spricht bei richtiger Überlegung nichts. Aus der 
Zelle heraus konnten weitere Anschläge vorbereitet und entsprechende Anweisungen über 
sympathisierende Rechtsanwälte herausgeschmuggelt werden. Es besteht daher der Verdacht, daß 
die Einsitzenden auf eigene Faust die Ermordung weiterer hochgestellter Personen veranlassen 
wollten. Die Bevölkerung wurde damals jedoch schon sehr unruhig, so daß das Morden beendet 
werden mußte. Dazu waren die Inhaftierten wahrscheinlich nicht bereit, und so mußten sie 
beseitigt werden.  

Bekannt ist doch, daß nach den Revolutionen in Frankreich und Rußland die nützlichen Idioten 
auch ermordet wurden. Sie glaubten ebenfalls, daß sie auf eigene Faust bestimmen durften, wer 
beseitigt werden muß.  

Das überlebende RAF-Mitglied behauptete damals — und das war glaubhaft —, daß ein 
Mordanschlag verübt wurde, den nur sie überlebt habe.  

Es möge nur niemand kommen und den Vorwurf „Verschwörungstheorie“ erheben. Beim 11. 
September 2001 in New York und Washington wird die offizielle Lesart immer 
unwahrscheinlicher. Wesentliche Behauptungen sind rein naturwissenschaftlich als unmöglich 
entlarvt. Beim Mord an Barschel gab es ebenfalls viele grundsätzliche Fehler in der aufgestellten 
Selbstmordtheorie. Und schließlich ist der Fall der sogenannten Sauerlandgruppe zu nennen. Da 
konnte auch die Beteiligung des CIA und einer türkischen „Zweigstelle“ nicht unter der Decke 
gehalten werden. Schon zu Goethes Zeiten war es den eingeweihten Illuminaten bekannt, daß 
unsere Welt mit einem „unterirdischen Netz“ versehen ist, aus dem nach Bedarf einmal hier einmal 
dort ein „Erdbeben“ inszeniert werden kann, von dem die große Öffentlichkeit nur die Folgen 
erlebt, aber nicht die Ursachen erkennt. (zit. nach „Überstaatliche Machtpolitik“ von G. Müller, 
Verlag Hohe Warte) 

Das ist der Grund, warum Aufklärung betrieben wird! 
 

Grundsätzliches zur Wahl  

Was jeder Bürger wissen könnte: 
Keine der Parteien ist wählbar, weil  

* für deren Vertreter die eigene Macht und das eigene Wohl an oberster Stelle stehen.  

* sie den Bürger mit Wahlversprechungen ohne Bedenken belügen. 

* sie wichtige Fragen aus dem Wahlkampf heraushalten, damit der letzte Rest an Entschei    
dungsmöglichkeit dem Bürger vorenthalten wird 

* sie sich nicht um das Volkswohl kümmern, sondern insbesondere die Überfremdung gezielt 
fördern. 

Mindestforderungen für eine Wahlbeteiligung:  
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* Einführung eines zwingenden Volksentscheides über Veränderung von Hoheitsrechten 
(Entscheidung über Währungshoheit, Wehrhoheit und Rechtshoheit. Diese sind verletzt 

durch die Abschaffung der D-Mark, den Einsatz deutscher Truppen in fremden Kriegen und die 
Überführung Deutschlands in den Überstaat EU gemäß Maastricht-, Amsterdamer-, Nizza- und 
Lissabonner-Vertrag) 

Für Bürger, die etwas tiefer blicken: 

Alle Parteien hängen an der Strippe von Hintergrundmächten, auch die „rechten“! Diese 
werden nicht nur kaum verdeckt durch die V-Mann-Aktivität des linkslastigen 
Verfassungsschutzes fehlgeleitet, sondern auch durch verdeckte Unterwanderung mit 
Geheimordensmitgliedern, die nationale Töne anschlagen, aber von ihrer Ideologie her eindeutig 
internationalistisch und damit volksfeindlich eingestellt sind. 

Elke und Dr. Gundolf Fuchs, Telsekamp 11, 25770 Hemmingstedt, d. 23.09.2009 
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